
 
 

Protokollauszug 
aus der 

43. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 05.09.2018 

 
öffentlich 
Top 7.5 B-Plan für die Schiffbauergasse 

18/SVV/0332 
geändert beschlossen 

 
Der Ausschuss für Kultur und Wissenschaft empfiehlt, dem Antrag mit folgender Änderung/Er-
gänzung zuzustimmen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung bis zum 2. Quartal 
2019 Ende 2018 einen Aufstellungsbeschluss für einen Entwurf des Bebauungsplans zur Siche-
rung und sinnvollen Weiterentwicklung des Kulturstandortes Schiffbauergasse vorzulegen. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt, dem Antrag mit der Änderung/Ergänzung des Ausschusses für 
Kultur und Wissenschaft zuzustimmen. 
 
Abstimmung: 
Die vom Ausschuss für Kultur und Wissenschaft empfohlenen Änderungen/Ergänzungen werden  
 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
Anschließend wird der so geänderte Antrag zur Abstimmung gestellt: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung bis zum 2. 
Quartal 2019 einen Entwurf des Bebauungsplans zur Sicherung und sinnvollen Weiterent-
wicklung des Kulturstandortes Schiffbauergasse vorzulegen. 
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Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung bis 
zum 2. Quartal 2019 einen Entwurf des Bebauungsplans zur Sicherung und 
sinnvollen Weiterentwicklung des Kulturstandortes Schiffbauergasse vorzulegen. 
 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 

 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 06. September 2018  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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